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AUSZUG ous dem Beschlussregister des Stodtrqtes

Öffentliche Sitzung vom 15. April 2019

TAGESORDN UNG: Stödtische Stro ßenverkehrsord nu n g:
d) Genehmigung einer Ergönzungsverordnung

betreffend die Morkierung von Porkstellen ouf Höhe
derAnwesen Rotenbergplqtz 14-16 und 18

DER STADTRAT,

ln Anbetroch[ doss der Geschöftsführer der Firmo Bouschlosserei und
Stohlhondel Frqnk PGmbH, Rotenbergplotz 18, den Antrog ouf Mqrkierung von
Porkstellen vor seinen Firmenzufohrten beontrogt ho[ so doss dqs Porken in
diesem Bereich reglementiert wird;

Noch Kenntnisnohme, doss es hier regelmößig zu Problemen mit porkenden
Fohrzeugen kommt do diese die Firmenzufohrten einschrönken bzw.
blockieren und deswegen LKWs, welche Anlieferungen bzw Abholungen
mochen, nur erschwert monövrieren können;

Nqch Kenntnisnohme des vorgestellten Plons des Mobilitötsberotprs, wonoch
5 Porkstellen morkiert werden können, 3 vor dem Anwesen 14-16 und 2 vor
dem Anwesen 18;

Noch Kenntnisnohme des vorherigen positiven Gutochtens der zustöndigen
Beomten des Öffentlichen Dienstes der Wollonie - Mobilitöt Nomur vom 7,
Mou 2019 sowie der Polizei;

Aufgru nd des Gemeindedekretes;

Aufgrund des Gesetzes über den Stroßenverkehn

Aufgrund des Königlichen Erlqsses betreffend die ollgemeine Verordnung über
den Stroßenverkehr sowie die Nutzung der Verkehrswege;

Aufgrund des Ministeriellen Erlosses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend die Ergönzungs-
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrczeichen;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung im Bou- und
Mobilitötsousschuss;

beschließt
einstimmig,

die Morkierung von Porkstellen ouf Höhe der Anwesen Rotenbergplotz 14-16
und 18 zu genehmigen und die stödtische Stroßenverkehrsordnung unter
Anwendu ng fol gender Artikel entsprechend onzu possen:

Artikel 1:

Rotenbergplotz, ouf Höhe der Anwesen 14-16 und 18, werden 5 Porkstellen
morkiert



Artikel 2:
Diese Mqßnohme wird durch eine vorschriftsmößige Morkierung lout Artikel 77.5.
de r o I I ge me i ne n Stroßenverkehrsord n u n g kon kretisie rt

Artikel 3:
Die vorgeschriebene Stroßenmorkieru ng ist ordnungsgemöß onzu brin gen,

Artikel 4:
Zuwiderhondlun gen gegen vorstehende Bestimmun gen werden mit gewöhnlichen
Polizeistrofen geohnde[ insofem dos Gesetz keine onderen Strofen vorsieht

Artikel 5:
Gegenwörtiger Beschluss wird der zustöndigen Behörde des Öffentlichen
Dienstes der Wollonie zur Genehmigung unterbreitet

Artikel 6:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des
Ge me i ndede kretes veröffentlicht
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